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59 . ( Begrenzung des Hochwaſſerg ebiets . )
Vor Erlaſſung einer Entſchließung nach § 91 Abſ . 2 des Ge⸗
ſetzes iſt die techniſche Behörde zu hören , welche , falls es ſich
um eine im Staatsflußbauverband befindliche Gewäſſerſtrecke
handelt , der Oberdirektion des Waſſer⸗ und Straßenbaues
Vorlage macht .

Die ergangene Entſchließung iſt der Gemeindebehörde,
der techniſchen Behörde und dem Miniſterium des Innern
mitzuteilen , ſowie im amtlichen Verkündigungsblatt bekannt
zu machen .

0. Anlagen , die der Fiſchzucht ſchädlich
werden können .

1. Badiſches Geſetz vom 3. März 1870 , die Aus⸗
übung und den Schutz der Fiſcherei betr .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 225) , in der durch Geſetz vom 26. April 1886
( Geſ⸗ u. VO Bl. S. 189 ) bewirkten Faſſung .

Art . 4. Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von ſolcher
Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen , einzuleiten
oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche beſchädigt
werden können . e

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirtſchaft oder
der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher Stoffe
in Fiſchwaſſer unter Anordnung der geeigneten Maßregeln ,
welche den möglichen Schaden für Fiſche auf das tunlich kleine
Maß beſchränken , von der Verwaltungsbehörde geſtattet
werden .

Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirt⸗
ſchaftlichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem
Maße für die Fiſche ſchädlich zeigen , ſo kann dem Inhaber
der Anlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht werden ,
ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , den
Schaden zu heben , oder doch tunlichſt zu verringern , und zwar :

a) auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglich
Folge ſeines Geſchäftsbetriebs iſt und der nötige Auf⸗
wand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Einträg⸗
lichkeit des landwirtſchaftlichen oder gewerblichen Un⸗
ternehmens ſteht ;
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p) gegen vollen , von den Fiſchereiberechtigten zu leiſtenden
Erſatz , wenn der Schaden für die Fiſche infolge ſpäteren

Hinzutritts neuer , von dem Betriebe der Anlage un⸗

abhängiger äußerer Umſtände entſtanden iſt .

Art . 4a . Der Fiſchereiberechtigte iſt befugt , während
der Schonzeit in Gräben , deren Beſitzern ein Fiſchereirecht nicht

zuſteht , in deren Einmündung in die Fiſchwaſſer Rechen ein⸗

zuſetzen , welche das Eintreten der Fiſche in die Gräben ver⸗

hindern .
Zum Schutz der Fiſche gegen Beſchädigungen durch Tur⸗

binen kann bei jeder nach Inkrafttreten des Geſetzes erfol⸗

genden Turbinenanlage dem Eigentümer der letzteren durch

den Bezirksrat jederzeit die Herſtellung und Unterhaltung

von Vorrichtungen ( Gittern ꝛc. ), welche das Eindringen der

Fiſche in die Turbinen verhindern , auf ſeine Koſten auferlegt

werden .
Bei den z. Z. des Inkrafttretens dieſes Geſetzes bereits

vorhandenen Turbinenanlagen ſteht dem Fiſchereiberechtigten
die Befugnis zu , Vorrichtungen der vorbezeichneten Art zum

Schutz der Fiſche auf ſeine Koſten herzuſtellen und zu unter⸗

halten .
Beim Widerſpruch des Eigentümers des Grabens

( Abſatz 1) oder der Turbinenanlage ( Abſatz 2 und 3) ent⸗

ſcheidet auf Antrag des Fiſchereiberechtigten über Zuläſſigkeit
und Art der Vorrichtung der Bezirksrat .

2. Landesfiſchereiordnung vom 3. Februar 1888 .

( Geſ. ⸗ und VOBl . S. 13. )

§ 22 . ( Einleitung fremder Stoffe in Fiſch⸗
waſſer . ) Wenn die Genehmigung bezw . Unterſagung der

Einleitung von fremden Stoffen in ein Fiſchwaſſer in

Frage ſteht ( Artikel 23 des Waſſergeſetzes ,!) Art . 4 des Ge⸗
ſetzes vom 3. März 1870 ) , ſo ſind bei der Beurteilung der

Frage , ob und in welcher Miſchung die betreffenden Stoffe
als für den Fiſchbeſtand ſchädlich zu erachten und welche

1) Jetzt 8 37 des Waſſergeſetzes vom 26. Juni 1899 .
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Maßregeln zur tunlichen Verhütung des Schadens anzuwenden
ſind , die nachſtehenden Grundſätze zu beachten :

J. Die Einleitung von ſchädlichen Abgängen irgend
welcher Zuſammenſetzung darf erſt dann geſtattet werden ,

wenn nachgewieſen iſt , daß deren Beſeitigung auf anderem

Weg oder daß eine Aufarbeitung derſelben nicht ohne unver⸗

hältnismäßigen Aufwand als durchführbar ſich erweiſt . Im

Fall der Geſtattung der Einleitung iſt dieſelbe jedenfalls von

folgenden Vorausſetzungen abhängig zu machen :
a) Die Abgänge müſſen die im gegebenen Fall mögliche

chemiſche oder mechaniſche Reinigung und eine Ver⸗

dünnung mit den etwa vorhandenen reineren Abwaſſern

erfahren ;
p) die Einleitung der Abgänge hat in allen Fällen , in denen

von einer nur periodiſch erfolgenden Einleitung Gefahren
für den Fiſchbeſtand zu befürchten ſind , in allmäh⸗

licher , auf den ganzen Tag gleichmäßig verteilter

Weiſe zu erfolgen ;
c) die Ableitung ſoll , wo immer die Beſchaffenheit der

Waſſerläufe es geſtattet , in Röhren oder Kanälen er⸗

folgen , welche bis in den Strom des Waſſerlaufs reichen
und unter dem Niederwaſſer ausmünden , jedenfalls
aber derart zu legen ſind , daß eine Verunreinigung der

Ufer ausgeſchloſſen bleibt .

II . Stoffe der nachſtehend verzeichneten Beſchaffenheit
dürfen unter keinen Umſtänden in Fiſchwaſſer eingeleitet
werden :

1. Flüſſigkeiten , in welchen mehr als 10 % ſuspendierte
und gelöſte Subſtanzen enthalten ſind ;

2. Flüſſigkeiten , in denen die nachverzeichneten Subſtanzen
in einem ſtärkeren Verhältnis als in demjenigen von

1 : 1000 ( beim Rhein von 1 : 200 ) enthalten ſind ,

nämlich : Säuren , Salze , ſchwere Metalle , alkaliſche

Subſtanzen , Arſen , Schwefelwaſſerſtoff , Schwefelmetalle ,

ſchweflige Säure und Salze , welche ſchweflige Säure

bei ihrer Zerſetzung liefern ;
3. Abwaſſer aus Gewerben und Fabriken , welche feſte ,

fäulnisfähige Subſtanzen enthalten , wenn dieſelben
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nicht durch Sand - oder Bodenfiltration gereinigt
worden ſind ;

4. chlor⸗ und chlorkalkhaltige Waſſer und Abgänge der

Gasanſtalten und Teerdeſtillationen , ferner Rohpetro⸗
leum und Produkte der Petroleumdeſtillation ;
Dampf und Flüſſigkeiten , deren Temperatur 40 % R

( 50 % überſteigt .
Zuſtändig zu Entſcheidungen nach Art . 4 des Geſetzes

iſt der Bezirksrat .

p. Kirchenbauten .
Wegen der Kirchenbauten ſind die ſtaatlichen und die kirchlichen

Baubehörden übereinſtimmend mit einer Weiſung verſehen , ( vergl .
Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 31. Januar 1893 Nr. 2683 )
deren Grundzüge folgende ſind :

A. Für Kirchen muß die Breite , Lage und ſonſtige Anordnung
der zugehörigen Ausgänge , Flure und Treppen ſo gewählt werden ,
daß eine ſchnelle und ſichere Entleerung möglich iſt .

B. Bei Feſtſtellung der Abmeſſungen und der Zahl der Aus—⸗
gänge , Flure und Treppen iſt diejenige Perſonenzahl in Rechnung
zu ſtellen , welche bei Berückſichtigung der Grundrißgeſtaltung und
der Benutzungsart des Gebäudes auf jene Verkehrsmittel ange⸗
wieſen iſt .

Nebenausgänge und Nebentreppen , welche von den Beſuchern
der betreffenden Gebäude bezw . Räume nicht leicht aufgefunden
werden können , müſſen bei der Berechnung außer Betracht bleiben .

C. Für alle bei der Entleerung von Kirchen in Betracht kom⸗
menden Ausgänge , Flure und Treppen ſind mindeſtens folgende
Breitenmaße anzunehmen :

1. 70 em Breite für je 100 Perſonen bis zu einer Geſamtzahl
von 500 ,

2. weitere 50 em Breite für je 100 Perſonen mehr in den Grenzen
von 500 bis 1000 ,

3. weitere 30 em Breite für je 100 Perſonen mehr , ſobald die
Zahl 1000 überſchritten wird .

Demnach würde beiſpielsweiſe die Geſamtbreite der für die
Entleerung in Betracht kommenden Ausgänge , Flure und Treppen
betragen müſſen bei einer Geſamtzahl :

von 400 Perſonen = 4. 0,700 5 5 2780 F
800 1 = 5. 0,703 . 0,50 5 5,00 m
5 1200 5 = 5. 0,705 . 0,502 . 0,30 = 6,60 m.
Für Wendeltreppen ſind die unter 1. , 2. und 3. genannten

Maße um 30 % zu erhöhen .
Die geringſte Breite der Flure darf nicht unter 2,50 m und

diejenige der Treppen nicht unter 1,30 m betragen ; nur für die zu
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